
122 II. Einführungsgesetz z. Gesetz üb. d.Verfahren i. Strafs.

(2) Über eine anhängige Revision wird nach den bis
herigen Verfahrensbestimmungen entschieden.

(3) Sind in den anhängigen Verfahren die durch die 
Strafprozeßordnung vorgeschriebenen Formen und Fristen 
nicht beachtet worden, so ist Befreiung von den nach
teiligen Folgen der Versäumung zu gewähren.

§ 8

Weitere Überleitungs- und Durchführungsbestimmun
gen zur Strafprozeßordnung erläßt das Ministerium der 
Justiz.
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